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Wie die formalen Zuständigkeiten für einzelne Verfahren in NRW sind, kann ich nicht sagen,
kann sein, dass BEM da beim BezirksPR liegt. Formal ist der Personalrat (und damit auch der
Lehrerrat) aber auch für den Bereich Gesundheitsfürsorge ganz allgemein zuständig, damit
dürfte es grundsätzlich zulässig sein, ihn über so ein Verfahren zu informieren. Dass die
Personen hier innerhalb des Verfahrens eine falsche Rolle eingenommen haben (auch
unabhängig von ihrer Zuständigkeit), bleibt unbenommen, bringt dich aber nicht wirklich
weiter.

Wie gesagt: werde dir darüber klar, was du erreichen willst und kannst. Ziel sollten auf dich
selbst und deine zukünftige Berufsausübung gerichtet sein.
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